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Die Aufficht über den Getreidehandel war für das ganze Land zwei be- 
jonderen Beamten, den „Großfchäffern" übertragen. ') 

Polnifch- Preußen zerfiel feit 1466 in die 3 Woiwodfchaften Marienburg, 
Kulm und Bomerellen; der Woiwode von Marienburg war zugleich oberiter 
Landesverwalter; in jeder Woiwodfchaft lag einem „Amtsjchreiber” die Finanz: 
verwaltung ob, während für die juriftifchen Fragen ein „notarius juratus“ be- 
jtellt war. 

Seit dem Jahre 1569, in welchem das Land auf dem Neichstage zu Lublin 

zu einer polnijchen Provinz wurde, gehörten die Bifchöfe und die oberften Landes- 
beamten dem Senate des Neichs, der Adel den polnischen Landboten an. Die 

Verwaltung der Städte blieb im Wejentlichen jelbftändig. Auf den platten 

Lande bejtanden die Privilegien der von dem Orden eingefegten freien Bauern 
fort. Sn polizeilichev Beziehung herrjchte mehr oder weniger Willfin. Fir 

eine wirthichaftliche Ausnußgung der Gewäffer gejchah jo gut wie nichts. Her- 

vorireten auch in diefer Zeitperiode die feit dem Beginne der Oxdensherrfchaft 
bejtehenden Deichgenofjenfchaften mit ihren alten lokalen Rechten. 

I. Entwidklung der Wafferverwaltung unter den 
Hreußifhen Sönigen. 

1. Die Oberbehörden, 

a) Allgemeines. 

Die ältefte Zentralverwaltungsbehörde in Vreußen war der 1604 eingefeßte 
Geheime oder Staatsrath. Bon diefen zweigte König Friedrich Wilhelm I. im 
Sahre 1723 das General-Direktorium al3 den Mittelpunkt der gefamnten Landes- 
verwaltung ab. Die von dem Könige felbjt für diefe Behörde verfaßte Jnftruf- 

tion vom 20. Dezember 1722 bildete bis zur Zeit der Stein’fchen Neform die 
Gremdlage der Verwaltung des nnern und der Finanzen. 

Das General-Divektorium erfchien in dem Nahmen feiner urfprünglichen 
Organifation als eins der 3 Departements des Geheimen Staatsraths in feiner 
bis 1808 bejtehenden Form. E3 jeßte fich in der Folge aus 9 dirigivenden 
Staatsminiftern zufammen, die für allgemeine Angelegenheiten ein General 
Departement bildeten und von denen jeder an der Spibe eines Spezial: 

Departements ftand. 
Der Gefchäftsbereich der Spezial-Departements beruhte theilweife auf realer, 

theilweife auf provinzieller Grundlage. Eine Anzahl gewerblicher und finanzieller 
Angelegenheiten, jowie das gejammte Militärwefen winden in 4 Spezial- 
Departements fir den gefammten Staat verwaltet, wogegen das Domänenwejen, 

die direkten Steuern, die Forften und die Wolizei den übrigen 5 Departements 
für je einen beftimmten Landestheil üiberwiefen waren. Von diejen umfaßte das 

en Bone, „Geschichte der Preußifchen Münzen und Siegel”. Berlin 1843. ©. 40. 

Treitjchte, Heinrich von. Das deutfche Drdensland Preußen in „Hiftorifche und poli- 

tifche Auffäße”. Leipzig 1865.
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erfte die Provinzen Brandenburg, Pommern und Südpreußen, das dritte Dftz, 

Weft- und Neuoftpreußen. Eine durchgreifende Umgeftaltung vollzog fich durch 
die Allerhöchite „Verordnung über die veränderte Verfaffung aller oberiten 
Staatsbehörden in der Preußischen Monarchie vom 27. Oktober 1810" (©. ©. 
©. 3), welche die Gefchäfte Lediglich nach ihrem Gegenftande vertheilte und eine 
Anzahl von Miniftern als jelbjtändige Chefs der einzelnen großen Verwaltungs: 
zweige jehuf. Die Nefjorts diefer Minifter haben im Laufe der Zeit wejentliche 
Veränderungen erfahren, ihre Stellung und Thätigkeit ift durch die Ummwand- 
lung Preußens in eine Eonftitutionelle Monarchie erheblich beeinflußt worden. 

b) Minifterien. 

Gegenwärtig fteht an der Spige der gefammten Berwaltung das aus dem 
Minifterpräfidenten, feinem Stellvertreter und den Staatsminiftern beftehende 
Stantsminifterium, dem die Aufgabe zufällt, in gemeinschaftlichem Zujammen- 
wirken feiner Mitglieder die nothmwendige Einheitlichkeit der DBerwaltung zu 
wahren. Hier kommt dasjelbe infofern in Betracht, als ihm die Berathung der 
Gejegentwürfe und Anordnungen von allgemeinem intereffe, der allgemeinen 
Berwaltungsüberfichten, Pläne und Etats obliegt, ihm auch die Entfcheidung 
über Meinungsverfchiedenheiten zwijchen den einzelnen Nefjortchefs zujteht. Dem 
Staatsminifterium direkt unterftellt ift der „Ausschuß zur Unterfuchung der 
Wafjerverhältniffe in den der Heberfchwennmungsgefahr bejonders ausgejeßten 

Flußgebieten”.?2) Bon den derzeitigen Minifterien fommen hier in Frage Die- 

jenigen dev öffentlichen Arbeiten, für Landwirthichaft, Domänen und Forften, für 

Handel und Gewerbe, des Junern und der Finanzen. 

1. Das Minifterium der öffentlichen Arbeiten bildet die Zentralbehörde für 
die Verwaltung des gefanmten Baumwejens. Bon feiner bezüglichen 
dritten Abtheilung veffortivt die Akademie des Bauwefens, welcher die 
Bertretung wichtigere Bauten in wifjenjchaftlicher Beziehung zufällt. 
Das genannte Minifterium ift durch Allerhöchiten Exrlaß vom 7. Auguft 
1878 (©. ©. für 1879 ©. 25) errichtet (vergl. Note 3). 

2. Das Minifterium für Landwirthichaft, Domänen und Forjten bearbeitet 
in .der erjten Abtheilung, zu deren Nefjort unter anderen das Ober- 
landesfulturgericht, das Landesöfonomiefollegium und die landfchaftlichen 
Kreditinftitute. gehören, die gefammten landwirthichaftlichen Angelegen- 
heiten einfchließlich des Deichwefens. 

3. Das Miniftertum für Handel und Gewerbe zählt zu feinem Nefjort alle 
Schiffahrtsangelegenheiten. 

4. Das Minifterium des nnern übt die Auflicht über die allgemeine 
PBolizeiverwaltung und deren Organe und intereffirt vorliegend auch 
deshalb,. weil zu jeinem Gejchäftsbereiche die Bearbeitung der Noth- 
ftandsangelegenheiten gehört. 

2) Bergl. über die Aufgaben desjelben das Vorwort zu Bd. I des von dem Bureau 
des Ausfchuffes herausgegebenen Werkes: „Der Oderftrom, fein Stromgebiet und feine 
wichtigjten Ntebenflüffe”. Berlin 1896.



— 409 — 

5. Die Mitwirkung des Finanzminifteriums tritt überall da ein, wo e8 fich 
um die etatsmäßige Bereitftellung von Mitteln für alle auf dem Ge- 
biete de8 Wafjerwefens liegenden Aufgaben handelt, da es ihm obliegt, 
zwifchen den Anforderungen der einzelnen Refjorts einen der Leiftungs- 
fähigkeit. des Staates und der Steuexpflichtigen entiprechenden Ausgleich 
herbeizuführen.?) 

2. Die Mittel- und Unterbehörden. 

sn der Mittelinftanz wardie landesherrliche Verwaltung innerhalb des Bran- 
denburg-Preußifchen Staates bis zum Jahre 1723 von den Kriegstommiffariaten 
und den Amtskammern geführt worden. Diejelbe charakterificte fich wefentlich 

°) Das Minifterium des Innern zählte urfprünglich unter feinen vier je einem be- 
fonderen Chef mit Sit und Stimme im Staatsrath unterjtellten Abtheilungen eine folche 
für die „Allgemeine Polizei im ausgedehntejten Sinne“ fowie eine weitere für Handel 
und Gewerbe. Der lebteren waren die Iandwirthfchaftliche Bolizei, alle Anftalten zur 
Beförderung der Landwirthichaft, Gemeinheitstheilungen und Meliorationen, ferner das 

gejammte Baumefen, „infofern es die Fabrikation und das Polizeiliche dabei angehet“, 

auch die Polizei des Handels im weiteften Umfange, einfchließlich aller Anftalten und 

Meliorationen zur Beförderung des Handels, die Sorge für die Schiffbarmachung der 
Ströme und die Anlage von Kanälen ausdrücklich übertragen. Alle Meliorationspläne 

waren nach der genannten Verordnung an Allerhöchiter Stelle zur Genehmigung zu 

unterbreiten. 
Durch Allerhöchiten Erlaß vom 17. April 1848 (©. ©. ©. 109) wurden fodann 

dem neu gebildeten Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die von 
a Minifterium der Finanzen und des Innern abgezweigten Handels-, Gewerbe- und 
Baufachen, ferner die bisher dem Minifter des Innern unterftellte Landiwirthichaftspolizei, 

inSbefondere die obere Leitung der Regulivung der gutSherrlich-bäuerlichen Verhältnijie, 

der Gemeinheitstheilungen, der Ablöfungen gutSherrlicher und anderer Neallaften, die 

Vorfluth3= und Fijchereipolizeifachen und alle Anftalten zur Beförderung der Landivirth- 
Schaft überwiefen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 25. Juli 1848 (©. ©. ©. 159) wurde von dem 

Minijterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Verwaltung der landiwirth- 

fchaftlichen Angelegenheiten getrennt und für Diefe ein eigenes Minifterium für die land» 

mwirthfchaftlichen Angelegenheiten gebildet. Der Allerhöchjte Grlaß vom 26. November 
1849 (G. ©. von 1850 ©. 3) genehmigte den Mebergang der Bearbeitung der Eindeichungs- 
und Deichjozietätsangelegenheiten vom 1. Januar 1850 ab an das Minifterium für die 

landwirthfchaftlichen Angelegenheiten unter Borbehalt der Theilnahme des Minifteriums 

für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in den Fällen, in welchen das Sntereife 
der Schiffahrt und der Strompolizei betheiligt ift, insbefondere auch bei neueren Deich- 

anlagen in der Nähe jchiffbarer Ströme. 

Die bereit3 in der Ausführung begriffenen großen Deichverbejjerungsarbeiten an 
der Weichjel und Nogat zur Sicherung der Dftbahn und ihrer Strombrücten wurden 

hierbei bi8 zu ihrer Fertigjtellung dem Handelsminijterium belafjen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 7. Auguft 1878 (©. ©. von 1879 ©. 25) wurde 
für die Verwaltung der Angelegenheiten von Handel und Gewerbe ein eigenes Miniftertum 

für Handel und Gewerbe gebildet, während die Verwaltung der übrigen bisher im Mis 

niftertum für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vereinigten Berwaltungsziweige 

bei diefem nunmehr die Bezeichnung „Minifterium der öffentlichen Arbeiten” führenden 
Minijterium belafjen wurde. 
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als Finanzverwaltung. Den SKriegsfommiffariaten war die zur Unterhaltung 
des Kriegsweiens bejtimmte Kontribution und Aeceife zugetheilt, während die 
Amtsfammern die zuc Haus- und Hofhaltung des Landesheren und zur Be- 
foldung der Finanz und Juftizbeamten dienenden „Domänen- und Forftgefälle" 

fowie die Erträge der Zölle und Staatsgewerbe zu verwalten hatten. Beide 
Behörden vereinigte Friedrich Wilhelm I im Jahre 1723 in den durch die \jn- 
ftruftion vom 26..Sanıar 1723 errichteten Kriegs und Domänenfammern. Die 

Bezeichnung „Regierung“ führten damals die den genannten Kammern als Juftiz- 
behörden gleichgeordneten Gerichte. 

Nach diefem Vorgange richtete Friedrich der Große durch Notififations- 
Patent vom 28. September 1772 die Juftizverfaffung in Weftpreußen ein umd 

begründete durch Patent vom 13. November 1772 die Kriegs- und Domänen- 
Kammer zu Marienwerder. An die Stelle des polnischen Grodgerichts trat als 

oberfter Gerichtshof der Provinz die in demjelben Orte errichtete Regierung, 

welcher indefjen auch einzelne Lediglich dem Gebiete der Verwaltung angehörige 
Gefchäftszweige zugewiefen wurden. YJm Uebrigen wurde die noch nicht grumd- 
jäßlich und durchgehends von der Juftiz getrennte Berwaltung nach Kurmärkifchem 
Mufter eingerichtet. 

Erjt durch die Allerhöchite Verordnung vom 26. Dezember 1808, wegen 
verbejjerter Einrichtung der Brovinzial-, Polizei» und Finanz. Behörden (G. ©. 
©. 464), wurden die Kriegs- und Domänen-fammern unter dem Namen: „Res 

gierungen“ zum VBereinigungspunft der gefammten inneren Staatsverwaltung in 
Beziehung auf die Polizeis, Finanz und Landeshoheits-Angelegenheiten. Wejent- 
liche Aenderungen in der Organifation der Brovinzialbehörden (Ober-Bräfidenten 
und Regierungen) brachten die Verordnung vom 30. April 1815 (6. ©. ©. 85), 
die Suftruktion zur Gefchäftsführung der Negierungen in den Königlich Preußi- 
jhen Staaten vom 23. Oftober 1817 (6. © ©. 248), die Kabinetsordre vom 
31. Dezember 1825 (©. ©. von 1826 ©. 5) in Verbindung mit der dazu er- 
gangenen Gefchäftsanmweifung vom gleichen Tage‘) und die Oberpräfivialsisnitruf- 
tion vom 31. Dezember 1825 (©. ©. von 1826 ©. 1). 

Die Gejchäfte der allgemeinen Landesverwaltung, welche innerhalb der 
Negierungen von der Abtheilung des Innern bearbeitet wurden, find nach $ 18 
des Gefeßes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (©. ©. 
©. 195) auf den Negierungs-Präfidenten übergegangen, in dejfen Berfon fich 
gegenwärtig die wafjerwirthichaftliche Verwaltung im engeren Sinne vereinigt. 

Susbefondere liegt ihm die Förderung, Vorbereitung und Leitung wafjer- 
wirthichaftlicher Unternehmungen von allgemeiner Bedeutung ob, welche dem Gebiete 
der Landesmelioration angehören. Ferner übt ev die Verwaltung, Aufficht und 
Bolizei für die Deichverbände, injofern ftaatliche Snterefjen hierbei in Frage 
kommen, alfo unbejchadet der den Organen der Deichverbände gejeglich und 
ftatutarifch zugewiefenen Obliegenheiten. Endlich ift dem Negierungs-Präfidenten 
die Strom-, Schiffahrts- und Hafenpolizei, jowie das ftaatliche Strombaumwefen 
unterftellt, infoweit nicht für einzelne große Ströme und Stromgebiete befondere 

’), von Kamp, „Annalen“ 1825 ©. 821.
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Staatsverwaltungen mit der Handhabung diefer Befugnifje betraut find, wie 
dies bei der Weichjel der Fall ift. Won den dem Negierungs-PBräfidenten bei- 
gegebenen Beamten find hier die Negierungs- und Bauräthe’), und die Negie- 
vungs- und Gewerberäthe hervorzuheben.) Das Landesverwaltungsgefeg, welches 
in der Provinz Weftpreußen am 1. April 1884 Geltung erlangt hat, ift in den 
zu der Provinz Pofen gehörigen Theilen des Weichjelgebietes mit verfehiedenen 
durch die befonderen Verhältniffe diefer Provinz bedingten Modifikationen evft 
am 1. April 1890 in Kraft getreten. (Vergl. Gefeb über die allgemeine Yandes- 
verwaltung und die Zuftändigfeit der Verwaltungs- und VBerwaltungs-Gericht3- 
behörden in der Provinz Pofen vom 19. Mai 1889 (G. ©. ©. 108). 

Die Zuftändigfeiten der Verwaltungsbehörden find durch das vorerwähnte 
Landesverwaltungsgejeß vom 30. Juli 1883 (6. ©. ©. 195) und das Gefeß 
über die Zuftändigfeit der Verwaltungs und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 
1. Auguft 1883 (©. ©. ©. 237) eingehend geregelt worden. Durch diefe neuere 

in enger Verbindung mit der Kreis-Oxdnung e 13. Dezember 1872 (6. & 
19. März 1881 a 

©. 661 bezw. 179) ftehende Gejeßgebung ift auch den Eollegialifchen Behörden der 
Selbjtverwaltung — Kreis: und Stadtausjchuß, Bezirtsausfchuß — in vielfachen 
Beziehungen eine Mitwirkung bei dev Verwaltung des Wafferwefens zugeftanden, 
welche diefelben im Wege des Bejchlußverfahrens zu üben haben. Weiter ift den 
Anordnungen der Wafjerpolizei gegenüber in den gejeßlich geordneten Fällen die 
Erhebung der Klage im DVerwaltungsftteitverfahren zugelaffen. Das Nähere 
hierüber findet jeine Darftellung bei der Behandlung der einzelnen Zweige 

de3 Wafjerweiens. 
Die Wahrnehmung dev Wafferpolizei in der unteren Junftanz, jedoch unter 

Ausihluß der Stroms, Schiffahrt, Hafen- und Deichpolizei, liegt im All- 
gemeinen in den Händen der Ortspolizeibehörden; die Frage, wer als Orts: 
polizeibehörde anzufehen, ift nach dem Stande der Gejeßgebung in den ein- 
zelnen Bejtandtheilen des PBreußifchen Staates verfchieden zu beantworten. 

Sn den Städten wird die Ortspolizei, fo weit fie nicht Königlichen Be- 

hörden übertragen ift, im Allgemeinen durch die Bürgermeifter ausgeübt; auf 

dem Lande ift Ortspolizeibehörde innerhalb der Provinzen Weltpreußen und 
Schlefien der Amtsvorfteher, innerhalb der Provinz Bojen der Diftritts-Kom- 

niffar. Erfterer verfieht feine Funktionen als Beamter der Selbitverwaltung 
im Ehrenamt, der Diftriktsfommiffar ift ein der Klaffe der Subalternbeamten 
angehöriger Staatsbeamter. Die Grundlage für die Bolizeiverfafjung dev :Pro- 
vinz WVojen bildet die Allerhöchite Kabinetsordre vom 10. Dezember 1836 (von 
Kamp Annalen Bd. 20 ©. 934) in Verbindung mit der nfteuftion für die 
Diftriktsfommiffare vom 21. Mai 1837 (v. Kamp Anmal. Bd. 21 ©. 722). 

Den Befiern der jelbftändigen Gutsbezivke fteht die Ausübung der Funktionen 
der Oxtspolizei auch heute noch im vollen Umfange zu, infofern fie auf die Aus- 
übung der polizeilichen Befugniffe nicht feiner Zeit verzichtet haben und dieje in 

5) Vergl. 848 der Negierungs-Inftruftion vom 23. Ditober 1817. 

9) Hinfichtlich der Nebertragung der Strom-, Schiffahrts- und Hafenpolizei auf die 

Wafferbauinfpektoren fiehe Die Ausführungen auf ©. 412 u. 415. 
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Gemäßheit des 8 5 der angeführten Kabinetsordre vom 10. De 1836 

durch den Landrath auf den Diftvittsfommiffar übertragen ift.”) 
Dem Landrath ift, wie fich aus Vorftehendem ergiebt, innerhalb der Ber: 

waltung des Wafjerwejens feine inftanzmäßige Stellung zugewiejen; auch die 
Aufficht über die Waffergenofjenfchaften in Gemäßheit des $ 94 des Zuftändigfeits- 
gejeges vom 1. Auguft 1883 führt ev nur in feiner Eigenjchaft als Vorfigender 
des Kreisausfchuffes. 

Da der Landrath indefjen nach den 88 76, 77 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872/19. März 1881 als Organ der Staatsregierung mit den Ge- 
fchäften der allgemeinen Landesverwaltung im Kreife betvaut ift und ihm auch 
fernerhin die Neberwachung der gefammten Bolizeiverwaltung innerhalb des Kreijes 

belafjen ift, ex fomit den Ortspolizeibehörden auch auf dem Gebiete der Wafjer- 
polizei für ihre Gefchäftsführung verbindliche Weifungen ertheilen darf, fo ift ihm 
auch‘ ein erheblicher Einfluß auf die hier fraglichen Angelegenheiten gewahrt 
geblieben. 

Eine befonders wichtige Stellung nehmen in dem Nahmen der Wafjerbau- 
verwaltung die Wafjerbauinipeftoren ein, welche binfichtlich der öffentlichen 
Ströme als die befonderen Organe der Landespolizeibehörde fungiven. Neben 
den ihnen obliegenden technifchen Berufspflichten find fie nach $ 13 des Gefeges, 
betreffend die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den Uferanliegern 
an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 1883 (©. ©. ©. 333) in Verbindung 
mit dem hierzu erlaffenen Abänderungsgefege vom 31. Mai 1884 (G. ©. ©. 303) 
zur Ausübung der der Strombauverwaltung in diefen Gejegen beigelegten Be- 
fugnifje fraft eigenen Rechtes zuftändig. Die Befchwerden gegen die von ihnen 
auf Grund diejer DVorfchriften getroffenen Anordnungen gehen — unbejchadet 
der Ausnahmebeitimmung in S 4 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883 — an den 
Ober- Bräfidenten. 

Die Zuftändigfeiten der zur Wahrnehmung der Strom=, Schiffahrts- und 
Hafen- Polizei berufenen Behörden find nach $ 95 des Zuftändigfeitsgejeßes vom 
1. Auguft 1883 nicht geändert worden; die Ausübung diefer Polizei fteht jomit 
gejeglich der Landespolizeibehörde (den Negierungs-Präfiventen) zu. Die Zu- 
läfftgfeit dev auftragsweifen Uebertvagung der diefem Gebiete angehörigen Be- 
fugniffe auf die Wafjerbauinfpektoren, welche in. einzelnen Landestheilen bereits 
jeit längerer Zeit (theilweife auf Grund älterer Strombau=, Deich oder Ufer- 
ordnungen) diefe Polizei geübt hatten oder mit deren Handhabung in Gemäßheit 
de3 $ 40 der Verordnung vom 30. April 1815 (6. ©. ©. 85) von ihren vor- 
gejegten Dienjtbehörden beauftragt waren, ift durch den Erlaß der Minifter des 
Ssnnern, der öffentlichen Arbeiten und fir Handel und Gewerbe vom 12. März 
1884°) al3 vechtlich unbedenklich und zweckmäßig anerfannt worden. 

Pac der NRechtfprechung des Oberverwaltungsgerichts find Iandespolizei- 
liche Anordnungen der Wafjerbauinfpeftoren jo lange vechtsgültig, al3 fie nicht 
von der ihnen übergeordneten Landespolizeibehörde aufgehoben bezw. gemißbilligt 

’) Entf. des D. 3. ©. von 27. Dftober 1891 XXII 227. 

9, Minift.-Bl. f. d. i. VB. von 1884, ©. 208.
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werden.) Die Befugniß, Bolizeivorjehriften über Gegenftände der Stronz, 
Schiffahrts- und Hafenpolizei zu exrlafjen, fteht dem Minifter fir Handel und 
Gewerbe zu, fofern die Geltung diefer Vorjchriften fich über das Gebiet einer 
einzelnen Provinz exrftvecken fol. ($ 136 des Landes-Verwaltungs-Gefeges vom 
30. Juli 1883.) 

Den Erlaß derartiger VBorfchriften inmerhalb des Bereichs einer Provinz 
oder innerhalb eines mehrere Negierungsbezivke bezw. Theile derfelben umfafjenden 
Gebietes fteht dem Dber-PBräfidenten zu ($ 138 a. a. D.). Ein gleiches Necht, 
das jedoch ebenfalls auf den Umfang einer Provinz bejchräntt ift, gewähit $ 138 
a. a. D. den bejonderen mit der Verwaltung der Strom:, Schiffahrts- und Hafen- 
polizei beauftragten, unmittelbar von dem Minifter für Handel und Gewerbe 

vefjortivenden Behörden. Bon diefen erlaffene Bolizeiverordnungen, welche auch 
für einzelne Kreife oder Kreistheile ergehen fünnen, bedürfen der Zuftimmung 
der GSelbjtverwaltungskörper (Provinzialvath, Bezivksausjchuß) ausnahmsweife 

nicht, während diejelbe für die von den DOber-PBräfidenten und Negierungs- 

Präfiventen zu erlaffenden Bolizeiverordnungen nad 5 $ 138 a. a. OD. eingeholt 
werden muß. 

3. Die WVeichjelitrombanverwaltung. 

Die befondere Bedeutung einzelner großer Ströme für Handel und DBer- 

fehr, der Umfang der durch fie beeinflußten Intereffen eines weiten Anwohner- 
freifes, die Schwere der von ihnen für ausgedehnte Landftriche möglichen 
Schädigungen, auf der anderen Seite die Erfenntniß, daß nur eine einheitliche 
Berwaltung jo weit veichender, verjchiedene Nechts- und Berwaltungsgebiete 

durchziehender Wafferftraßen die aus ihnen erwachjenden Vortheile und Nachtheile 

planmäßig und zielbewußt zu fteigern bezw. zu verhüten vermag, haben dazu 
geführt, bejonders bedeutende Stromläufe ohne Nückficht auf ihre örtliche Zuge- 

hörigkeit zu verchiedenen befonderen Berwaltungsbehörden zu unter 
ftellen. 

Der erjte Verfuch diefer Art wınde fir den Ahein gemacht, für den durch) 
Neglement vom 24. Oktober 1850 (M.-Bl. f. d. i. B. von 1851 ©. 20) eine 
Strombaudireftion eingerichtet wurde, die feither ihren Si in Koblenz hat. 
Pac) dem Vorbilde diefer Einrichtung erfolgte auf Grund der Kabinets-Ordre 
vom 30. Dezember 1865 durch Neglement vom 10. Janııar 1866 (Amtsbl. T. d. 

Reg.-Bez. Magdeburg ©. 79) die Bildung einer Strombaudivektion fir die Elbe. 

Die Kabinets-Ordre vom 26. November 1873 feßte eine gleiche Behöwde 
für die Oder ein. An die Spige der letgenannten beiden Verwaltungen traten 

die Ober-Präfidenten der Provinzen Sachjen und Schlefien zu Magdeburg und 

Breslau. Denmächit wurde die gleiche Organifation für die Weichjel md 

die Wefer in das Leben gerufen; an der Spige der Wejerftrombauverwaltung 

jteht der Ober-Bräfident zu Hannover. 

%) Gntich. des D.2.6. vom 11. Mat 1896 und vom 3. Septbr. 1896, XXX 

©. 290, XXXI 233.
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Durch Allerhöchten Erlaß vom 7. November 1883 wurde die Nebertragung 
der bisher von den Negierungs-Präftdenten zu Danzig und Marienwerder be 
arbeiteten Angelegenheiten der Strom: und Schiffahrtspolizei, jowie der Strom- 
bauverwaltung auf der Ungetheilten und der Getheilten Weichjel von der preußijch- 
ruffifchen Grenze bei Schillno einerfeits bis zu der damaligen Einmündung der 
Weichjel in die Oftfee bei Neufähr, andererfeitS von der Abzweigung der Nogat 
durch den Vieckeler Kanal bis zu deren Ausmindung in das Frifche Haff, jowie 
auf den fehiffbaren Theilen der in diefe Stromläufe einmündenden Nehenffüffe 
auf den Ober-Präfidenten der Provinz Weftpreußen genehmigt. 

Im Einzeinen umfaßt das Zuftändigfeitsgebiet der Strombauverwaltung: 
1. Die Ungetheilte Weichfel von der ruffifchen Grenze oberhalb Dttloein 

bis Bieckel, 
. die Getheilte und Danziger Weichjel bis zur Mündung bei DDR 

die Vlogat, 
die Drewenz bis Leibit aufwärts, 
den Schwarzwafferfluß bi3 unterhalb Schönau aufwärts, 

6. die Ferje an ihrer Einmündung. 
Die Verwaltung dev Elbinger Weichjel ift im Jahre 1893 mit Rückjicht 

auf ihre in Ausficht genommene Durcchdeichung auf den Negierungs-PBräfiventen 
zu Danzig übertragen. Mit der Ausübung der Landespolizei fir diefe, jowie 
die Königsberger Weichjel und die jonftigen fchiffbaren Ausflüffe dev Elbinger 
MWeichjel zum Frifchen Haff it die Wafjerbauinfpektion zu Elbing beauftragt. 
Die Polizei auf der Weichjel von den Molenföpfen bei Neufahrwaffer einjchließ- 

lich des Hafenbaffins und von der früheren Mündung bei Iteufähr aufwärts bis 
zu den Schleufen bei Einlage ausschließlich, aber einfchließlich der Bootsmanns- 

(afe nimmt der Königliche Boltzeidiveftor zu Danzig wahr. (Dergl. die Ueber- 
ficht im Amtsblatt der Regierung zu Danzig von 1898 ©. 287.) 

Auf Grund des Allerhöchiten Exlafjes vom 12. September 1888, betreffend 

die Strombau- und Schiffahrts-PBolizeiverwaltung an den großen Strömen der 
Monarchie find ‘dem Ober- Präftventen durch die mit Minifterial-Erlaß vom 
23. Janıav 1889 mitgetheilte „Allgemeine Berfügung über die Strombau- und 
Schiffahrts-Bolizeiverwaltungen (M. B. f. d. i. B. von 1889 ©. 22)“ nachjtehende 
Obliegenheiten übertragen: 

1. Die Beobachtung und Unterjuchung der Hochwafjerverhältniffe, 
2. die Erhaltung und Ausbildung der Schiffahrtsanlagen, 
3. die Aufficht über jolche Schiffahrtsanlagen und Häfen, welche nicht vom 

Staate zu unterhalten find, 
4. die Strom- und Schiffahrtspolizet, 
5. die einheitliche Leitung von Maßregeln zur Abwendung und zur Be- 

fämpfung von „Hochwafjer und Eisgefahren”, 
6. die technifche Prüfung der durch die Landespolizeibehörde vorzulegenden 

Entwürfe zu Deichanlagen, zu Strom: und Uferbauten, welche zum 

Schuße von Deichanlagen erforderlich werden, im Stwm-Schiffahrts- 
und Landeskulturintereffe, 

n
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7. die Ueberwachung der Stromdeiche und aller den Stromlauf beein- 
fußenden Anfchlüffe, jowie des Zuftandes des Hochfluthsgebietes, na- 
mentlich im Hinblick auf die Befeitigung vorhandener umd die Berhütung 
der entjtehenden neuen natürlichen oder fünftlichen Behinderungen des 
regelmäßigen Hochwafjerabfluffes durch Deichfchanen und andere ge: 
eignete Mittel, jowie die Uebermittelung der Exgebniffe an die zuftän- 
digen Behörden behufs Abftellung vorgefundener Mängel. 

Durch den Allerhöchiten Erxlaß vom 31. Dezember 1894 (G. ©. 1895 
©. 43) bat die Zuftändigfeit des Chefs der Beichjelftrombauverwaltung noch 
eine Erweiterung binfichtlich der Schiffbrücken und Fähren erfahren, indem durch 
denjelben genehmigt ift, daß die Verwaltung der zur Staatsfajfe fließenden Ver- 
fehvsabgaben einjchließlich der Verwertdung des Fährregals und des Rechtes 
auf Erteilung von Fährkonzeffionen von dem Finanzminifter auf den Minifter- 
der Öffentlichen Arbeiten und gleichzeitig von den Provinzialftenerdiveftoren auf 
die Behörden der allgemeinen Bauverwaltung, nämlich die Negierungspräfidenten, 
die Minifterialbaufommifftion (für Berlin) und fir den Bereich der befonderen 
Strombauwverwaltungen auf die zuftändigen Ober-Präftdenten übertragen wird 
und daß ferner für den örtlichen Bereich der Stwombau- und Schiffahrtspolizei- 
verwaltingen die Verwaltung der Schiffbrücken und der Fähren auf die Ober- 
PBräfidenten übergeht. 

Die Vertretung des Ober-Präfidenten liegt auch in Angelegenheiten der 
Weichjelftrombauverwaltung den zu feiner Stellvertretung als Ober-Bräfident 
nach Maßgabe der SS 8 und 9 des Landesverwaltungsgefeges vom 30. Juli 1883 
beitellten Oberpräfidialvath ob. Die Bezeichnung „Chef der Weichjelftrombau- 
verwaltung” führt der Ober-PBräfident jchon aus Zwecmäßigkeitsrücichten be- 
hufs Teichtevev Ausfonderung der unter diefer Adrefje eingehenden, dem  be- 

jondeven Gejchäftsfreife der Strombauverwaltung angehörenden Schriftftücke, 
amtlich ift ihm diefer Titel nicht ausdrücklich beigelegt. Dem Ober-Bräfidenten 
find für die Erledigung der Gefchäfte der Strombauverwaltung die erforderlichen 
Berwaltungs- und technifchen Beamten überwiefen, an der Spite der leteren 

fteht ein Negierungs- und Baurath mit der AmtSsbezeichnung „Stwombaudirektor”. 
Die Lofalverwaltung innerhalb des Gebietes der Stwombauverwaltung 

wird durch die für den Bereich derfelben beftellten Wafferbauinfpektoven geführt, 
welchen durch $ 50 der Volizeiverordnung vom 7. Mäuz 1895 die Handhabung 

der Strompolizei für die gefammten dev Weichjelftrombauverwaltung unterftellten 
Stromläufe übertragen ift. Diefelben siben innerhalb ihrer Sufpektionsbezirfe 
die Aufficht über den Strom und feine Negulirung, die Neubau: und Unter 

haltungsarbeiten und die Verwaltung der fisfalifchen Rampen. 
Die Wafjerbauinjpeftoren, jowie die Leiter der innerhalb der Snipektionen 

errichteten Bauabtheilungen (Negierungsbaumeifter u. j. w.), welche leßteven eben- 
falls nach $ 50 a. a. ©. mit der Ausübung der Strompolizei betraut find, find 

zur vorläufigen Straffeftiegung auf Grund des Gejeßes vom 23. April 1883, 
betreffend den Exlaß polizeilichen Strafverfügungen wegen Nebertretungen (G. ©. 

©. 65), zuftändig. Sie bedienen fich bei Wahrnehmung ihrer polizeilichen Amt3-
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verrichtungen der Strommeifter, Stromauffeher, Bufchwärter, Schiffsführer, 

Bagger, Taucher, Brücen-, Krahn:, Hafen- ımd Schleufenmeifter als ihrer 
Organe. 

Die Wafjerbauinfpektiong- bezw. Bauabtheilungsbezirfe zerfallen in fleinere 

Baubezirke, welchen Wafjerbaumwarte vorjtehen. Den Bolizeidienft verjehen die 
Strommeifter,!°) während in jeder mfpektion eine Anzahl Bufchwärter die fis- 
falifchen Rampen zu überwachen haben. 

Durch gemeinfchaftlihen Exlaß der Minifter der Justiz, des Jnnern, der 

öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe vom 7. Juli 1898 find die 
Strommeifter, Strompolizeiauffeher und die jedesmaligen Ssnhaber der dort 

aufgeführten Bufchwärterftellen zu Hülfsbeamten dev Staatsanwaltichaft beitellt. 
(Amtsbl. der Negierung zu Danzig von 1898, ©. 369.) 

Das gefanmte Gebiet der Weichjelftrombauverwaltung zerfällt gegenwärtig 
in die fünf Snpektionsbezivfe Thorn, Kulm, Marienwerder, Divjchau und 
Marienburg. Eine Meberficht über den Umfang diejer Bezirke, ihre Eintheilung 
md die in ihnen fungivenden Beamten bietet die gegenüberftehende Zufanmen- 
jtellung. ; 

Die Ausführung der der Weichjelftrombauverwaltung obliegenden Aufgaben 
erfordert naturgemäß ein zahlveiches Berfonal theils ftändiger, theils für außer: 
ordentliche Bauausführungen angeworbener Arbeiter, und die nach verschiedenen 
Nichtungen Hin für diefe zu übende Fürforge hat den Gejchäftsfreis der Behörde 
wejentlich erweitert. 

Dies gilt insbefondere von der Kranken und Unfallverficherung, deren 
Durchführung für die verficherungspflichtigen Betriebsbeamten und Arbeiter im 
Wege der Organifation von fechs Kranfenkaffen — Thorn, Kulm, Kurzebrack, 
Marienburg, Dirfehau und Vlehnendorf — bewerkitelligt wird. Die legtgenannte 
Kaffe 1jt den bis dahin beftehenden fünf im Jahre 1896 zugetreten. 

Die Exgebnifje der Kafjenführung ftellten fich für die fünfjährige Periode 
1894—1898 wie folgt: 

Sen AT ar | | ] 

\  Höchite Zahl der | Zahl der | Zahl || 
Sahr , Mitglieder- | Krankheits- ı Krankheits- | der Todes- |  Koftenaufwand 

| zahl fälle | tage | fälle | 

1894 | 5431 1102 6116 | 23 72 280,28 M. 

1895 | - . 3469 807 13 663 15 71.059,06 „ 
1896 3.046 590 11.024 16 43 235,50 „ 
1897 | 3.040 469 8 200 16 36 205,51 „ 
1898 | 3 088 513 9 398 8 38 469,53 ,„ 

Insgefammt | 18074 | 341 | 4840 78 | 261249,88 M. 
| und im Durchfchnitt der fünf Jahre auf jährlich: 
I -s6148 | em | 0002:| 55 | wa 

') Vergl. hinfichtlich der Ausbildung der Strommeifter die Vorfchriften „über die 
Annahme und Ausbildung derjenigen Militäramwärter, welche im Gejchäftsbereiche der 
Weichjelftrombauverwaltung eine Anwartfchaft auf Anjtellung als Steommeijter erlangen 

wollen“ vom 27. März 1896 (Amtsbl. der Neg. zu Danzig, ©. 135).
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Der Gefammtbetrag der neu bewillgten Unfallventen betrug in den Jahren 
BB und ... . 2: ..2909 
1890 ee ne LT86 

{891 ee 120: 

1892 „ Ben 542 

1893: one 1234 

1594 ee ON, 

189 u 0 e.02 021808 

1896 „ el 

189% u  Lay/dn 

18982 ° Denken, 

Susgefanmt . . 15595 M. 
und im Durcchfchnitt der 1Ojährigen 

2 Periode uhr, . > 2... : E55 DE 

4, Die Melivrationsbanbeanten. 

Den Ober-Präfidenten unmittelbar unterjtellt find die Meliorationsbau- 
infpeftoxen, deren Thätigfeit vielfach für Projekte in Anspruch genommen wird, 
welche mehreren Negierungsbezirken angehören, jo daß fich jchon hieraus ihre 
Unterftellung unter den Chef der PBrovinzialverwaltung vechtfertigt. 

Die Meliorationsthätigkeit gehörte zunächit zum Gejchäftsbereich der Kreis- 
bauinfpeftionen. Der Umftand, daß diefe durch die Bearbeitung größerer 
Meliorationsprojekte in unzuläffiger Weije überlaftet wurden, war für die Er- 
vichtung eigener Meliorationsbauinjpektionen zunächit maßgebend. Stellen diejer 
Art wurden erjtmalig in den Staatshaushaltsetat für 1856 eingejtellt und durch _ 
Erlaß der Minifter für Handel, Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten, jowie 
für Landwirthichaft, Domänen und Forften von 6. November 1856 eine der 
4 bewilligten Stellen in nowrazlam eingerichtet. Dem betreffenden Beamten 
(ag e3 ob, innerhalb der Brovinz Pofen nach Anweifung des Ober-PBräfidenten 
die mehrere Negierungsbezirfe berührenden Meliorationsprojefte vorzubereiten 
und auszuführen; auch war es dem Ober-Bräfidenten anheimgejtellt, den Meliv- 
vationsbauinjpeftor in Bedarfsfüllen der Negierung oder Generalfommifftion für 
die Bearbeitung von Landesmelivrationen zur Verfügung zu ftellen. Die fort 
jehreitende Errichtung von Meltvrationsbauinfpeftionen hat fi) in der Folge 
nach Maßgabe des jeweilig eintretenden vermehrten Bedürfniffes vologen. Für 
diejenigen Melivrationsbauinfpeftoren, deren Amtsfig mit dem Site von General- 
fommifftonen zufammenfiel und welche den legtgenannten Behörden gleichzeitig 
als technijche Beträthe überwiejen waren (jo in Bromberg), ift durch den Erlaß 
des Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forften vom 24. Juni 1886 
die Beftimmung getroffen, daß diejelben in ihrer nebenamtlichen Stellung als 
technische Berräthe der Generalfommiffionen nach Anweifung . der PBräfidenten 
der legteren an der Bearbeitung der melivrationstechnifchen Angelegenheiten 
Theil zu nehmen haben. Zu Ietteren gehören die genofjenfchaftlichen Unter- 

 nehmungen, welche die Generalfommiffionen außerhalb eines Auseinanderjegungs-
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verfahrens in Erledigung eines ihnen von den Ober-Präfidenten ertheilten Auf: 
tages bearbeiten, nicht ohne Weiteres, vielmehr hat fich der Melivrations- 
bauinjpeftor an der Erledigung diefer Arbeiten mn nach vorgängiger Ermächtigung 
durch den Ober-Präfidenten zu betheiligen. Das Gleiche gilt von der Smanfpruche - 
nahme des Melivrationsbaubeamten Seitens der Negierungspräfidenten. Sm 
allen Fällen diefer Art tritt der genannte Beamte binfichtlich der Erledigung 
de8 ihm mit Genehmigung des Ober-Präfidenten gewordenen Einzelauftrags in 
die Stellung eines der Generallommiffton bezw. dem Negierungspräfidenten über- 
wiejenen Beamten. PBrivataufträge darf der Meliorationsbauinfpektor mr mit 
Genehmigung des Ober-PBräfidenten übernehmen, das Gleiche gilt von feiner 
Ihätigkeit als gevichtlicher oder außergerichtlichen Sachverftändiger. 

Nach der von dem Minifter fiir Landwirthichaft, Domänen und Forften 
unter den 25. Mai 1895 für die Betheiligung der ftaatlichen Meliorations- 

 baubeamten bei der Bearbeitung der Melivrationen erlafjenen Anweiiung 
(Min. BL. f. d. i. Verw. von 1897 ©..225) erftrect fich die Thätigfeit diefer 
Beamten auf: 

1. die Bejchaffung der Unterlagen zur Stellung von Anträgen auf Be- 
willigung von Borarbeitstoften aus den der landwirthfehaftlichen WVer- 
waltung zur Verfügung ftehenden Mitteln; 

2. die Bearbeitung des Entwurfs für die Melioration oder die Kontrolle 

jener Ausarbeitung in allen Fällen, in denen Beihülfen aus den unter 1 
bezeichneten Mitteln zur Verwendung gelangen, jowie die Nevifton aller 
Melivrationspläne, die zur Bildung von Genofjenfchaften und Mteliv- 
vationsverbänden dienen follen; 

3. die Mitwirkung bei der Bildung der unter 2 erwähnten Genofjenjchaften 
und Berbände; 

4. die Mitwirkung bei der Ausführung des Melivrationsplanes und bei der 
Abnahme der ausgeführten Anlagen; 

5. die Mitwirkung bei der Führung der Aufficht über die unter 2 er- 
wähnten Genofjenjchaften und Berbände und bei der Unterhaltung der 

Anlagen. 
Ferner find die Meliovrationsbauinspeftoren zur technijchen Mitwirkung bei 

den Fluß und Grabenfchauen, jowie bei der gefanmten Aufficht über die Unter- 

haltung der nicht jehiffbaren Wafferläufe berufen, auch gehalten, ihre Mitwirkung 

bei allen Meliorationen eintreten zu lafjen, bei welchen Mittel aus Fonds der 

landwirthiehaftlichen Verwaltung Berwendung finden. 
Zum 1. April jeden Jahres haben die Melivrationsbaubeamten dem Mi- 

nifter für Landwirthichaft, Domänen und Forften einen Jahresbericht über ihre 
Wirkfamkeit und die hierbei gemachten Erfahrungen zu evjtatten. 

Denfelben ift weiter durch die unter dem 1. Mat 1892 von dem Mtinijter 
für Landwirthichaft, Domänen und Forjten erlafjene Anweifung fir die Förde- 

rung der Gewäfjerkunde die Anlegung und Führung von Wafjerbüchern für die 

nicht jchiffbaren Wafferläufe übertragen worden. Dieje Bücher, welche dazu 

beftimmt find, die Grundlage für die Einrichtung einer zwechmäßigen Wafler- 

wirthichaft zu bilden und das gefanmte Material für eine zuverläffige Gewäfjer- 
27*
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Eunde in erfchöpfender Art überfichtlich zufammenzuftellen, follen die Exgebniffe 
aller die Befchaffenheit, den Wafferhaushalt und die Wafjerwirthichaft eines 
Flußgebietes betreffenden Forjcehungen enthalten, jowie eine Darftellung aller 
thatjächlich vorhandenen Verhältniffe geben. Wenn mit ihrer Einrichtung und 
Fortführung auch nicht unmittelbar eine urfundliche Feitlegung des beftehenden 
Wafferrechts beabfichtigt wird, fo ftellt ihr Inhalt doch thatjächliches Material 
für die Beurtheilung der Räumungspflicht, der Eigenthumsverhältnifje und eine 
Neihe weiterer für das öffentliche Necht bedeutfamer Fragen zufammen. Der 
Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forjten hat dementjprechend durch 
Nunderlaß vom 23. Oktober 1897 (M. BL. F. 2.1.9. ©. 279) wiederholt auf die 
Wichtigkeit der Wafferbücher und die fchon ihretwegen unerläßliche Mitwirkung 
der Meliorationsbaubeamten bei der Auffichtsführung über die Gewäjjer hin- 
gewiejen. 

‘ Sm diefem Crlafje find auch die Grundfäge dargelegt, nach welchen die 
Melivrationsbaubeamten im ntereffe der Vorbeugung von Hochwafjerjchäden an 
der Kontrolle über die ordnungsmäßige Unterhaltung und nftandjegung der 
nicht fehiffbaren Wafferläufe, jowie der Freihaltung des Meberfchwenmungsgebietes 
von Abflußhindernifjen zu ‚betheiligen find. 

Iteben der bereit3 erwähnten Meliorationsbauinfpeftion in Bromberg 
fommen für das Weichjelgebiet die beiden Weftpreußifchen Melivrationsbanämter 

mit dem Site in Danzig in Betracht. DVBon diefen umfaßt das Bauamt I den 
Bezirk Imfs der Weichjel, bezw. der neuen Weichjelmündung unter Ausschluß 
des Iinfsjeitigen Theiles des Kreifes Thorn, das Bauamt II den übrigen Theil 
der Provinz. 

5. Die Anseinanderjeungsbehörden. 

Die Auseinanderjegungsbehörden find mit der Negelung wafjerwirthichaft- 
licher Verhältnifje infoweit befaßt, als diejelben im Nahmen eines Auseinander- 
feßungsverfahrens ihrer Entfcheidung unterliegen. Auf Grund der Spezial- 

bejtimmung des $ 77 des Wafjergenofjenfchaftsgejeges vom 1. April 1879 find 
die Ober-Präftdenten auch befugt, die Leitung des auf die Errichtung einer 
öffentlichen Wafjergenofjenfchaft abzielenden Verfahrens einer Auseinanderjegungs- 
behörde zu übertragen. 

Die Generalfommiffionen, denen die erforderliche Anzahl von Spezial- 
fommiffionen als inftruivende und ausführende Behörden zugetheilt ift, entjcheiden 
über die zu ihrer Zuftändigfeit gehörenden Streitfachen als Gerichtshof erjter 
Snftanz, gegen ihre Urtheile und Verfügungen ift das Rechtsmittel der Berufung 
bezw. der Bejchwerde an das Oberlandesfulturgericht zu Berlin zugelafjen. Die 
gemeinfame Generalfommiffion für die Provinzen Oftpreußen, Weftpreußen und 
Pofen tft durch die Verordnung vom 16. Auguft 1880 (©. ©. ©. 351) mit dem 
Site in Bromberg gebildet. Seit dem 15. Juni 1896 befteht für die Provinz 
Oftpreußen eine eigene Generallommiffion zu Königsberg i./Br. (vergl. ©. vom 
23. März 1896 ©. ©. ©. 75 und die hierzu ergangene Bekanntmachung des
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Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forften vom 7. April 1896 (M. 

BER NENS,.B) 

6. Auterefjentenvertretungen und jonftige Ginrichtungen. 

Bei der Bedeutung der öffentlichen Ströme und der fonftigen Gemäfjer 

für Handel, Gewerbe und Landwirthichaft find an diefer Stelle auch diejenigen 

Korporationen und Kammern zu erwähnen, welche gejeglich berufen find, Ddiefe 
beiden großen Stände zu vertreten und ihre Wünfche und Bedürfniffe der 
Staatsregierung gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Zu nennen find hier als 
Vertreter des Handels das nach den revidirten Statuten vom 15. September 

1893 und 6. Januar 1894 für den Bezirk der Stadt und der Landfreife 

Danziger Höhe und Danziger Niederung beftehende VBorjteheramt der Kaufmann- 
fchaft zu Danzig und das nach Maßgabe des Statuts vom 31. Januar 1872 
für den Stadtbezivt Elbing thätige Kollegtum der Neltejten der Kaufmannjchaft 
in Elbing, ferner die Handelsfammern in Thorn, Graudenz und Bromberg. 
AS die Aufgabe der Handelsfammern bezeichnet S 1 des Gejeßes tiber die 
Handelsfammern vom 24. Februar 1870 (6. ©. ©. 134) die Wahrnehmung der 
Gejammtintereffen der Handel- und Gewerbetreibenden ihrer Bezirfe und inS- 

befondere die Unterftügung der Behörden in der Förderung des Handels und 

der Gewerbe duch thatfächliche Mittheilungen, Anträge und Erftattung von 

Gutachten. 

Für die Vertretung dev Gewerbetreibenden und der Handwerker find jeither 
bejondere Gewerbefammern und Handwerksfammern eingerichtet. 

Die Vertretung der landwirthichaftlichen Iuterefjen entbehrte bi3 zum 

Sahre 1895 einer gefeglichen Regelung und fiel für Weftpreußen in erter Linie 
dem feit dem Jahre 1863 beftehenden Hauptvereine Weftpreußifcher Landwirthe 

zu. Su Bofen beftand ebenfo der Landwirthichaftliche Provinzialerein für die 
Provinz Vofen. Eine Art behördlicher Vertretung befaß die Landwirthichaft 

nur in dem Landes-Oekonomie-Kollegium, in welchem die Mehrzahl der Mit- 
glieder von den Preußifchen Haupt oder Zentralvereinen gewählt war. 

Durch das Gefeß über die Landwirthichaftsfammern vom 30. Juni 1894 

(6. ©. ©. 126) ift bejtimmt worden, daß zum Zwec der Forporativen Organi- 

fation nach Anhörung des Provinziallandtages durch Königliche Verordnung 

Landwirthichaftsfammern errichtet werden Fünnen, welche in der Negel das Ge: 

1) Bergleiche hinfichtlich der Organifation der Generalfommilfionen $ 41 des Editts 

zur Beförderung der Landeskultur vom 14. September 1811 (6. ©. ©. 3800) und Die 

Alterhöchite Verordnung vom 20. Juni 1817 (©. ©. ©. 161). Am Stelle der in der 

Provinz Wejtpreußen beftehenden Generaltommilfton und des Wejtpreußifchen Nevifions- 

follegium® — beide mit dem Siße in Marienwerder — wurden durch die Verordnung 

vom 30. Juni 1834 (6. ©. ©. 98) die Negierungen zu Danzig und Marienwerder mit 

der Bearbeitung der Auseinanderfegungsjachen betraut. Für das Großherzogthum Pofen 

war durch das Gejet vom 8. April 1823 (6. ©. ©. 49) eine Generalfommiffton mit dem 

Site in Pofen errichtet. Die Zuftändigfeit der Negierungen zu Danzig und Marienwerder 

für die Bearbeitung der Iandwirthfchaftlichen Angelegenheiten ift durch $ 23 des Landes- 

verwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 befeitigt.
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biet einer Provinz umfaffen follen. Die Landwirthichaftsfammern haben nad) 

$S 2.a.a. 0. die Beitimmung, die Gefammtintereffen der Land- und Forjtwirth- 
jchaft ihres Bezixts wahrzunehmen, die Berwaltungsbehörden bei allen die Land- 
und Forftwirthichaft betreffenden Fragen durch thatjächliche Mittheilungen und 
Erftattung von Gutachten zu unterftügen und den technifchen Fortfehritt der 
Landwirthfchaft durch zweckentiprechende Einrichtungen zu fördern. Durch König- 

liche Verordnung vom 3. Auguft 1895 (©. ©. ©. 363) find für die Provinzen 
Weftpreußen und Bofen Landwirthichaftstammern auf Grund der diejer Ver- 
ordnung beigegebenen Sagungen errichtet worden. Die Landwirthichaftsfammern 
find durch gewählte Vertreter in dem entfprechend umgeftalteten Landes-Defonomie- 
Kollegium vertreten. (VBergl. Saßungen für das 2. Def. K. vom 10. Dezember 
1898 — Amtsbl. der Negierung zu Danzig von 1899 ©. 11.) Außerdem tft 
das preußifche Weichjelgebiet mit einem Nege landwirthichaftlicher Lofalvereine 
überzogen, die nach den verfchiedenften Nichtungen hin für die Förderung der 
Landwirthichaft thätig find. 

Bemerkt fei fehließlich, daß im Beginn des Jahres 1900 zu Thorn eine 
Schifferfchule errichtet worden ift, in welcher in 2 Klafjen während jedes 5 bis 
6 Wochen umfafjenden Kurfus die zwifchen 40 und 50 zählenden Bejucher in 
Schiffbau und Schiffsdienft, der Gefeßes- und Hamdelslehre, fowie im Nechnen 
und Schriftwechjel, in der Geographie und im Samariterdienft unterwiejen 
werden.


